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 Bergneustadt, 02.02.2021 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0062/2021 

FB 3/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Rat 24.02.2021 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussfassung über die Gültigkeit der Kommunalwahl vom 13.9.2020 sowie der Stichwahl 
zum Bürgermeister vom 27.09.2020 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt beschließt die Gültigkeit der Wahl des Rates vom 13.09.2020 
sowie der Stichwahl des Bürgermeisters vom 27.09.2020. 
 
 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
 
Gemäß § 40 des Kommunalwahlgesetzes (KomWahlG) hat die neue Vertretung nach 
Vorprüfung durch einen hierfür gewählten Ausschuss (Wahlprüfungsausschuss) unverzüglich 
über die Einsprüche sowie die Gültigkeit der Wahl zu beschließen. 
 
Die Einsprüche gegen die Wahl können auf Grund der folgenden unter Buchst. a – c genannten 
Tatbestände eingelegt werden. 
 
a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, so ist 
das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen. 

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung 
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das 
Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von 
entscheidendem Einfluß gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42 Abs. 1 
ersichtlichen Umfang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine Wiederholungswahl 
anzuordnen (§ 42). 

c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben und eine 
Neufeststellung anzuordnen (§ 43). Ist die Neufeststellung nicht möglich, weil die 
Wahlunterlagen verlorengegangen sind oder wesentliche Mängel aufweisen, und kann dies im 
jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der 
Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend. 

Wird gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe c KomWahlG festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben 
a bis c genannten Fälle vorliegt, so ist die Wahl für gültig zu erklären. 

Bezüglich der Notwendigkeit, den Wahlprüfungsausschuss die Gültigkeit der Wahl beschließen 
zu lassen, ergaben sich im Anschluss an die Wahl differenzierte Meinungen. Abschließend 
wurde der Landeswahlleiter zu dem Sachverhalt befragt. Von dort wurde geklärt, dass der 
Wahlprüfungsausschuss dann nicht prüfen und beschließen muss, wenn es gegen die Gültigkeit 
der Wahl keine Einsprüche gibt. Da keine Einsprüche gegen die Wahl des Rates und des 
Bürgermeisters vorlagen, wurde der Wahlprüfungsausschuss nicht einberufen. 

Irrtümlich wurde davon ausgegangen, dass die neue Vertretung die Gültigkeit nicht beschließen 
muss, wenn keine Einsprüche vorliegen und eine Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss entbehrlich war. 

Unabhängig von der Prüfung des Wahlprüfungsausschusses hat der neue gewählte Rat die 
Gültigkeit der Ratswahl vom 13.09.2020 sowie der Stichwahl zum Bürgermeister vom 
27.09.2020 zu beschließen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja X  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten       € Haushaltsjahr       
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Produkt/Kostenstelle/Investition 

      

Sachkonto 

      

Vorgesehen im         Ergebnisplan  Finanzplan 

 Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Folgekosten pro Jahr       €  noch nicht zu übersehen 

Erläuterungen:       

      

      

 

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte 

 ja X nein  noch nicht zu überschauen 

Erläuterungen:       

      

      

 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X   X   

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

X      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen3
	Text1
	Text2
	Text3
	Text5
	Kontrollkästchen8
	Kontrollkästchen9
	Kontrollkästchen6
	Kontrollkästchen7
	Kontrollkästchen10
	Text7
	Kontrollkästchen11
	Text10
	Text22
	Text36
	Kontrollkästchen40
	Kontrollkästchen42
	Text40
	Text41
	Text42
	Anlage

